
Seite 1 von 3 
 

Zunftordnung der Narrenzunft Horb e.V. 
Inhalt 
Teil 1 Allgemeiner Teil ...................................................................................................................1 

§1 Verhalten Zunftmitglieder ...................................................................................................1 

§2 Arbeitsdienste .....................................................................................................................2 
§3 Unkostenbeitrag Sprungbändel ...........................................................................................2 

§4 Busfahrten zu auswärtigen Veranstaltungen ........................................................................2 

§5 Verleihen von Häs an eine andere Person ............................................................................3 

Teil 2 Übergreifende Gruppenordung ...........................................................................................3 
§1  Gruppenübergreifende Jugendvertretung............................................................................3 

§2 Gruppenordnungen .............................................................................................................3 

 

Teil 1 Allgemeiner Teil 
 

§1 Verhalten Zunftmitglieder 
 

Über der Horber Fasnet steht das Motto „Jedem zur Freud und niemand zum Leid!“.  

Jeder Narr weiß das, und für jeden ist es selbstverständlich, diesen Grundsatz zu beherzigen. 

D.h. Jeder Narr hat sich zivilisiert zu verhalten; unangenehmes Auffallen, wie z.B. Schlägerei im Häs, 
Verlust der eigenen Kontrolle durch Alkohol, Provokation anderer Zunftmitglieder, üble Nachrede 
über andere Zünfte, sexuellen Übergriffen, auch nicht unter dem Schutz der Maske, etc. sind zu un-
terlassen.  
Wir feiern Fasnet mit Freude und Freundschaften, durch Begegnung in einer offenen Gesellschaft, 
ohne Ausgrenzung anderer. Politischer Extremismus, Hassparolen und Fremdenfeindlichkeit haben in 
der Horber Fasnet keinen Platz. 

 

Es darf keine missbräuchliche Verwendung von Logos und Bildern der Narrenzunft Horb oder deren 
Mitglieder in den sozialen Medien geben. 

 
Mit Zuschauern bei Umzügen und anderen Fasnetsveranstaltungen ist so umzugehen, dass niemand 
verletzt, noch Kleidungsstücke mutwillig beschädigt werden. Jedes Mitglied sollte rechtzeitig am Auf-
stellungsplatz zu sein und nicht erst in den laufenden Umzug mit einzusteigen. 

Bei mutwilliger Personen- und Sachschädigung haftet jedes Mitglied selbst. 

 

è An dieser Stelle wird auf die Satzung der Narrenzunft Horb e.V. §3 bis §6 verwiesen. 



Seite 2 von 3 
 

§2 Arbeitsdienste 
 
Für jede Fasnetsaison legt der Narrenrat die zu leistenden Arbeitsstunden für aktive Mitglieder (Mit-
glieder, die einen Sprungbändel erworben haben) fest.   

Im Alter von 16. Bis zum  59. Lebensjahr sind die Arbeitsdienste in vollem Umfang abzuleisten.  

Zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr sind 50% der Arbeitseinsätze zu leisten.  

Mit Vollendung des 65. Lebensjahr endet die Verpflichtung zum Arbeitsdienst.  
Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahre müssen 25% der Arbeitsdienste vorzugsweise bei Jugend-
veranstaltungen ableisten.  

Mitglieder mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung sind vom Arbeitsdienst befreit. 

 

Kann ein Arbeitsdienst nicht wahrgenommen werden, so muss das Mitglied selbstständig nach Ersatz 
suchen und dies dem zuständigen Gruppensprecher melden. 

 

§3 Unkostenbeitrag Sprungbändel 
 
Der Sprungbändel kostet für Erwachsene ab 16 Jahren 45 EUR und für Kinder/Jugendliche 5 EUR. 

Mitglieder mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung zahlen den gleichen Betrag wie 
Kinder/Jugendliche. 

 

§4 Busfahrten zu auswärtigen Veranstaltungen  
 

1. Es dürfen nur Mitglieder mit dem Bus zu auswärtigen Veranstaltungen mitfahren, die einen 
Sprungbändel im Vorfeld der Fasnet käuflich erworben haben und ihren Arbeitsdienst ent-
sprechend leisten.  

 
2. Sofern im Bus noch Sitzplätze frei sind, können Zunftmitglieder oder Nicht-Zunftmitglieder 

unter den folgenden Bedingungen mitfahren: 

 

a.  Mitglieder die keinen Sprungbändel im Vorfeld der Fasnet erworben haben, müssen vor 
der Abfahrt über ihren Gruppensprecher (oder ggf. über den Busbegleiter / Narrenrat) 
einen Sprungbändel käuflich erwerben und sich zu entsprechende Arbeitseinsätze durch 
Ihrer Gruppen einteilen lassen.  

 
b. Nicht-Zunftmitglieder können gegen Entgelt mitfahren. Das Entgelt beträgt je einfache 

Fahrt (z.B. nur Hinfahrt oder nur Rückfahrt) den halben Sprungbändelpreis. 
 

è An dieser Stelle wird auf die Satzung der Narrenzunft Horb e.V. §6 Abs.3 verwiesen. 
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§5 Verleihen von Häs an eine andere Person 
 

Der Verleih von einem Häs einer Maskengruppe der Narrenzunft Horb an andere Personen ist nur 
gestattet, wenn auch diese Person ein aktives Mitglied der Narrenzunft Horb e.V. ist. 

Teil 2 Übergreifende Gruppenordung 
 

§1  Gruppenübergreifende Jugendvertretung 
 
Die Jugendvertretung vertritt die Interessen aller Jugendlichen innerhalb der Zunft, dabei sind die 
einzelnen Jugendvertreter aus den Maskengruppen die Ansprechpartner der Jugendlichen, Ideen-
sammler und Vertreter der Jugendlichen innerhalb der Maskengruppen.  

 

Sämtliche Mitglieder der Jugendvertretung sind Mitglieder des Jugendarbeit-Teams. Dieses wählt aus 
seiner Mitte einen Sprecher/Sprecherin und eine/n Stellvertreter/in. Diese sind die gruppenüber-
greifenden Jugendvertreter der Jugendlichen der Narrenzunft Horb. Sie vertreten das Jugendarbeit-
Team stimmberechtigt mit 1 Stimme im Narrenrat. 

 
a) Für Jugendliche innerhalb der Maskengruppen wird eine gruppenübergreifende Jugendver-

tretung aller Gruppen gewählt. Sie besteht aus mindesten 7 Vertretern. Aus jeder Gruppe soll 
mindestens 1 Vertreter stammen. 

b) Gewählt wird der oder die Jugendvertreter/in durch die wahlberechtigten Mitglieder der  
einzelnen Maskengruppen. Wahlberechtigt sind dabei Mitglieder im Alter zwischen 12 und 
einschließlich 25 Jahren.  

c) Wählbar sind Personen ab 14 Jahre.  
d) Die Dauer der Wahlperiode beträgt 2 Jahre. 
e) Die Wahl findet in der regulären Mitgliederversammlung der jeweiligen Maskengruppen statt 

oder in einer eigens zur Wahl des /der Jugendvertreters/in einberufenen Versammlung. Hier-
zu hat der Ausschuss oder Gruppenrat förmlich (schriftlich) alle wahlberechtigten Jugendli-
chen einzuladen. 

 

§2 Gruppenordnungen 
 

Jede Maskengruppe der Narrenzunft Horb besitzt eine eigene Gruppenordnung. Diese ist neben Sat-
zung und Zunftordnung für die Mitgliederinnen und Mitglieder bindend. 

  

 

 
 

Horb am Neckar, 15.11.2022 

 

Beschlossen durch den Narrenrat der Narrenzunft Horb e.V.  


